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Abschrift •

Militärkommando Krakau - Mahr.Ostrau-
Präs : Nr•4978/3072 I
Tätigkeit der Militärkommissäre (Delegierten) 
des Ö.P.N-K-
Mähr-Os trau, 3 Juli
A,K.Nr-10•378 vom 2/7 des O-O-K«

Mit Beziehung auf die hierst. Vfg. Präs Nr- 4001/2424 vom 28/5 
1915 wird bekannt gegeben, dassdie etwa an Stelle der früheren Mi
litärkommissäre auftretenden "Delegierten" des O-P-N-K- bzw« der 
Militärsektion desselben weder ofiziell zugelassen noch anerkannt 

werden.
Im Militärkommandobereiche dürfen keinerlei von don Behörden 

quasi als "Amtspersonen" auftretenden Delegierten oder Kommisäre 
des 0-P-N-K- tätig sein-

Halten sich Mitglieder oder Organe diesen Komitees ständig in 
einem Orte auf, so sind sie als Privat Personen zu betrachten»

Besonders wird aufmerksam gemacht, dass sie aus ihrer Zugehörig- 
keit zum Komitee (Militärsektion) keinen Tsrk auf Befreiung vom 
Militärdienste ableiten dürfen-

Falls sie ernannte Legionsoffiziere oder beeidete Legionsman- 
schaften sind bzw- sich der Legionsuniform bedienen ist dies fall
weise sofort anher zu melden.

Ergeht an Stations (Etappenkommandos) ErgänzungsLstBzkskmmdo 
Bahnhofskommandos, zur Kentnis an Festungskommando Krakau, Landes ■ 

gendarmeriekommando 4-5.10-, Gendarmerieabteilungkommandos»


